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12. 
Verordnung 

der Landesregierung über die Beurteilung des Pflegebedarfs von Pflegebedürftigen 
(Pflegebedarfsverordnung) 

 
Auf Grund des § 3 Abs. 7 des Landes-Pflege-

geldgesetzes, LGBl.Nr. 38/1993, in der Fassung 
LGBl.Nr. 18/1999 und Nr. 7/2009, wird verordnet: 

 
§ 1 

Betreuung 

(1) Unter Betreuung sind alle in relativ kurzer 
Folge notwendigen Verrichtungen anderer Perso-
nen zu verstehen, die vornehmlich den persönlichen 
Lebensbereich der pflegebedürftigen Person betref-
fen und ohne die sie der Verwahrlosung ausgesetzt 
wäre. 

(2) Zu den im Abs. 1 genannten Verrichtungen 
zählen insbesondere solche beim An- und Ausklei-
den, bei der Körperpflege, der Zubereitung und Ein-
nahme von Mahlzeiten, der Verrichtung der Not-
durft, die Einnahme von Medikamenten und der 
Mobilitätshilfe im engeren Sinn. 

 
§ 2 

Verbindliche Mindestwerte und Richtwerte  
für den zeitlichen Betreuungsaufwand 

(1) Für die nachstehenden Verrichtungen wer-
den folgende, auf einen Tag bezogene, verbindliche 
Mindestwerte festgelegt: 
a) tägliche Körperpflege 2 x 25 Minuten, 
b) Zubereitung von Mahlzeiten 

(auch bei Sondennahrung) 1 Stunde, 
c) Einnehmen von Mahlzeiten 

(auch bei Sondenernährung) 1 Stunde, 
d) Verrichtung der Notdurft 4 x 15 Minuten. 
Abweichungen von diesen Mindestwerten sind nur 
dann zu berücksichtigen, wenn der tatsächliche Be-
treuungsaufwand diese erheblich überschreitet. 

(2) Bei der Feststellung des zeitlichen Betreu-
ungsaufwands ist von folgenden, auf einen Tag be-
zogenen, Richtwerten auszugehen: 

a) für das An- und Auskleiden 2 x 20 Minuten, 
b) für die Reinigung bei inkon-

tinenten Personen  4 x 10 Minuten, 
c) für die Entleerung und Rei-

nigung des Leibstuhls 4 x 5 Minuten, 
d) für das Einnehmen von Me-

dikamenten  
 (auch bei Sondenverabrei-

chung) 6 Minuten, 
e) für die Anus-praeter-Pflege 15 Minuten, 
f) für die Kanülen- oder Son-

denpflege 10 Minuten, 
g) für die Katheterpflege 10 Minuten, 
h) für Einläufe 30 Minuten, 
i) für die Mobilitätshilfe im en-

geren Sinn 30 Minuten.  
 

§ 3 
Erschwerniszuschlag 

(1) Bei der Festsetzung des Pflegebedarfs gemäß 
der §§ 1 und 2 sind für schwerst behinderte Kinder 
und Jugendliche (§ 3 Abs. 3 Landes-Pflegegeldge-
setz) zusätzlich folgende auf einen Monat bezogene 
Erschwerniszuschläge zu berücksichtigen: 
a) bis zum vollendeten 7. Le-

bensjahr 50 Stunden, 
b) ab dem vollendeten 7. Le-

bensjahr bis zum vollende-
ten 15. Lebensjahr 75 Stunden. 
(2) Bei der Festsetzung des Pflegebedarfs gemäß 

der §§ 1 und 2 ist für Personen mit einer schweren 
geistigen oder einer schweren psychischen Behinde-
rung, insbesondere einer demenziellen Erkrankung, 
ab dem vollendeten 15. Lebensjahr (§ 3 Abs. 5 Lan-
des-Pflegegeldgesetz) zusätzlich ein auf einen Monat 
bezogener Erschwerniszuschlag im Ausmaß von 25 
Stunden zu berücksichtigen. 



38 Vorarlberger Landesgesetzblatt, Jahrgang 2009, 7. Stück, Nr. 12 

§ 4 
Hilfe 

(1) Unter Hilfe sind aufschiebbare Verrichtun-
gen anderer Personen zu verstehen, die den sach-
lichen Lebensbereich der pflegebedürftigen Person 
betreffen und zur Sicherung ihrer Existenz erfor-
derlich sind. 

(2) Hilfsverrichtungen sind die Herbeischaf-
fung von Nahrungsmitteln, Medikamenten und 
Bedarfsgütern des täglichen Lebens, die Reinigung 
der Wohnung und der persönlichen Gebrauchs-
gegenstände, die Pflege der Leib- und Bettwäsche, 
die Beheizung des Wohnraums einschließlich der 
Herbeischaffung von Heizmaterial und die Mobi-
litätshilfe im weiteren Sinn. 

 
§ 5 

Pauschalwerte für den Zeitaufwand  
der Hilfsverrichtungen 

(1) Für jede Hilfsverrichtung ist ein für einen 
Monat bezogener verbindlicher Pauschalwert von 
zehn Stunden anzunehmen. 

(2) Abweichend von Abs. 1 kann bei pflegebe-
dürftigen Kindern und Jugendlichen bis zum voll-
endeten 15. Lebensjahr ein Zeitwert für Mobilitäts-
hilfe im weiteren Sinn im Ausmaß von bis zu 50 
Stunden monatlich berücksichtigt werden, wobei 
der Zeitaufwand für alle Hilfsverrichtungen zu-
sammen das Gesamtausmaß von 50 Stunden nicht 
überschreiten darf. 

 
§ 6 

Verwendung von Hilfsmitteln 

(1) Pflegebedarf ist insoweit nicht anzunehmen, 
als die notwendigen Verrichtungen von der an-
spruchswerbenden oder anspruchsberechtigten Per-
son durch die Verwendung einfacher Hilfsmittel 
selbständig vorgenommen werden können oder 
könnten und ihr der Gebrauch dieser Hilfsmittel 
mit Rücksicht auf ihren physischen oder psychi-
schen Zustand zumutbar ist. 

(2) Die Verwendung anderer Hilfsmittel ist zu 
berücksichtigen, wenn diese vorhanden sind oder 
deren Finanzierung zur Gänze oder zumindest über-
wiegend durch das Land oder einen anderen Kos-
tenträger sichergestellt ist. 

 
§ 7 

Anleitung, Beaufsichtigung und 
Motivationsgespräch 

(1) Die Anleitung sowie die Beaufsichtigung 
von Personen mit geistiger oder psychischer Be-
hinderung bei der Durchführung der notwendigen 
Verrichtungen nach den §§ 1 und 3 ist entsprechend 
dem Ausmaß der Anleitung oder Beaufsichtigung 
der Betreuung und Hilfe selbst gleichzusetzen. 

(2) Sind mit geistig oder psychisch behinderten 
Menschen zur selbständigen Durchführung von in 
den §§ 1, 2 und 4 angeführten Verrichtungen Moti-
vationsgespräche zu führen, so ist für diese Betreu-
ungsmaßnahme von einem auf einen Monat bezo-
genen zeitlichen Richtwert von insgesamt zehn 
Stunden auszugehen. 

 
§ 8 

Ständiger Pflegebedarf und  
außergewöhnlicher Pflegeaufwand 

(1) Ein ständiger Pflegebedarf liegt vor, wenn 
dieser täglich oder zumindest mehrmals wöchent-
lich regelmäßig gegeben ist. 

(2) Ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand liegt 
insbesondere vor, wenn 
a) die dauernde Bereitschaft, nicht jedoch die 

dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson oder 
b) die regelmäßige Nachschau durch eine Pflege-

person in relativ kurzen, jedoch planbaren Zeit-
abständen erforderlich ist, wobei zumindest eine 
einmalige Nachschau auch in den Nachtstunden 
erforderlich sein muss oder 

c) mehr als fünf Pflegeeinheiten, davon eine auch 
in den Nachtstunden, erforderlich sind. 

 
§ 9 

Zeitlich unkoordinierbare 
Betreuungsmaßnahmen 

Zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnah-
men liegen dann vor, wenn ein Pflegeplan wegen 
einer körperlichen, geistigen oder psychischen Be-
hinderung oder einer Sinnesbehinderung der pflege-
bedürftigen Person nicht eingehalten werden kann 
und die Betreuungsmaßnahme unverzüglich erbracht 
werden muss. 

 
§ 10 

Sachverständigengutachten 

(1) Die Grundlage der Entscheidung über die Ge-
währung von Pflegegeld bildet ein ärztliches Sach-
verständigengutachten. Erforderlichenfalls sind zur 
ganzheitlichen Beurteilung der Pflegesituation sons-
tige fachkundige Personen, beispielsweise aus dem 
Bereich des gehobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege oder der Heil- und Sonderpäda-
gogik, beizuziehen.  

(2) Das ärztliche Sachverständigengutachten hat 
jedenfalls zu enthalten: 
a) die Anamnese, die Diagnose und die voraussicht-

liche Entwicklung der Behinderung, 
b) den Befund über die Funktionsausfälle und die 

zumutbare Verwendung von Hilfsmitteln bzw. 
die Beschreibung der Defizite auf Grund der 
geistigen oder psychischen Behinderung, 

c) die Angabe, zu welchen Verrichtungen ständige 
Betreuung und Hilfe benötigt wird, 
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d) eine Begründung für die Abweichung von den in 

den §§ 2 und 7 Abs. 2 festgelegten Richt- und 
Mindestwerten, 

e) begründete Angaben, ob die zusätzlichen Krite-
rien für die Stufen 5, 6 oder 7 vorliegen, wenn 
der Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 180 
Stunden monatlich beträgt, 

f) die Beurteilung, inwiefern der Pflegebedarf von 
minderjährigen anspruchswerbenden Personen 
jenes Ausmaß übersteigt, das über das für gleich-

altrige Minderjährige erforderliche Ausmaß hin-
ausgeht. 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2009 in 
Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt 
die Pflegebedarfsverordnung, LGBl.Nr. 21/1999, 
außer Kraft. 

 
Für die Vorarlberger Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  

13. 
Verordnung 

der Landesregierung betreffend die Genehmigung einer Änderung der Vereinbarung  
über die Bildung des Gemeindeverbandes „Personennahverkehr  Blumenegg“ 

 
Auf Grund des § 93 Abs. 1 des Gemeindegeset-

zes, LGBl.Nr. 40/1985, wird verordnet: 
 

Der in der Anlage wiedergegebene Beschluss 
der Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes 

„Personennahverkehr  Blumenegg“ vom 6. Novem-
ber 2006 betreffend eine Änderung der Vereinbarung 
über die Bildung des Gemeindeverbandes „Personen-
nahverkehr Blumenegg“ wird genehmigt. 

 

 
Für die Vorarlberger Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
 

 
Anlage 

 
Beschluss 

der Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes „Personennahverkehr Blumenegg“  
vom 6. November 2006 betreffend eine Änderung der Vereinbarung über die  

Bildung des Gemeindeverbandes „Personennahverkehr Blumenegg“ 

 
Die Vereinbarung über die Bildung des Gemein-

deverbandes „Personennahverkehr Blumenegg“ wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Der Titel hat zu lauten: 
 

„Vereinbarung über die Bildung des 
Gemeindeverbandes Personennahverkehr 

Blumenegg-Walgau“ 
 
2. Im § 1 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten: 

„(1) Die Stadt Bludenz und die Gemeinden 
Bludesch, Thüringen, Ludesch, Nüziders, Nen-

zing, Schlins, Röns, Schnifis, Düns und Dün-
serberg bilden einen Gemeindeverband. 

(2) Der Gemeindeverband führt den Namen 
‚Gemeindeverband Personennahverkehr Blu-
menegg-Walgau’. Er hat seinen Sitz in der Ge-
meinde Bludesch.“ 

 
3. Im § 2 sind folgende lit. f und g anzufügen: 

„f) Erbringung von Verkehrsleistungen als Ver-
kehrsunternehmer, 

g) Beteiligung an Gesellschaften zur Erbrin-
gung von Leistungen im Sinne der lit. f.“ 
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4. Der § 3 hat zu lauten: 
 

„§ 3 
Organe 

(1) Die Organe des Gemeindeverbandes sind 
a) die Verbandsversammlung, 
b) der Verbandsvorstand, 
c) der Verbandsobmann. 

(2) Die Geschäftsstelle des Gemeindever-
bandes ist in der Gemeinde Bludesch einzurich-
ten.“ 

 
5. Im § 4 hat der Abs. 1 zu lauten: 

„(1) Die verbandsangehörigen Gemeinden 
entsenden in die Verbandsversammlung je einen 
Vertreter mit folgenden Stimmrechten: 
Vertreter der Gemeinden Röns, 
Schnifis, Düns und Dünserberg je 1 Stimme, 
Vertreter der anderen Gemein-
den je 4 Stimmen.“ 

 
6. Nach dem § 4 ist folgender § 4a einzufügen: 
 

„§ 4 a 
Verbandsvorstand 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus fünf 
Mitgliedern. Jedem Mitglied steht eine Stimme 
zu. Die zu besetzenden Stellen werden auf die 
von den verbandsangehörigen Gemeinden ent-
sandten Vertretungen wie folgt aufgeteilt: 
Vertretung der Gemeinden Röns, 
Schnifis, Düns und Dünserberg 1 Stelle 
Vertretung der anderen Gemein-
den  4 Stellen. 

(2) Dem Verbandsvorstand obliegen alle in 
den Aufgabenbereich des Gemeindeverbandes 
fallenden Angelegenheiten, soweit sie nach die-
ser Vereinbarung oder nach den Bestimmungen 
des 1. Abschnittes des VII. Hauptstückes des 
Gemeindegesetzes oder nach der Gemeindever-
bandsverordnung nicht ausdrücklich anderen 
Organen vorbehalten sind.“  

 
7. Der § 5 hat zu lauten: 
 

„§ 5 

Dem Verbandsobmann obliegen: 
a) die Vertretung des Gemeindeverbandes nach 

außen; 
b) die Durchführung der durch die Kollegialor-

gane des Gemeindeverbandes gefassten Be-
schlüsse; 

c) die laufende Verwaltung des Gemeindever-
bandes als Träger von Privatrechten; 

d) die Leitung der Geschäftsstelle des Gemein-
deverbandes als deren Vorstand.“ 

 

8. Im § 6 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten: 
„(1) Die Stadt Bludenz und die Gemeinden 

Bludesch, Thüringen, Ludesch, Nüziders, Nen-
zing und Schlins tragen zum Abgang des Ge-
meindeverbandes im Ausmaß von je 12,5 %, 
die Gemeinden Röns, Schnifis, Düns und Dün-
serberg gemeinsam im Ausmaß von 12,5 % bei. 
Kommt eine Vereinbarung über die Aufteilung 
des Abgangsdeckungsbeitrages der Gemeinden 
Röns, Schnifis, Düns und Dünserberg nicht zu 
Stande, tragen sie zum Abgang im Ausmaß von 
je 3,125 % bei. 

(2) Die verbandsangehörigen Gemeinden 
werden, wenn dies drei Mitglieder der Ver-
bandsversammlung oder Mitglieder der Ver-
bandsversammlung, die ein Viertel der Stim-
men vertreten, verlangen, Verhandlungen über 
eine Änderung des im Abs. 1 festgelegten Ver-
hältnisses mit dem Ziel einer Kostenverteilung 
aufnehmen, welche die Bedienungsqualität des 
öffentlichen Personennahverkehrs in den Mit-
gliedsgemeinden unter Einbeziehung des An-
gebotes im schienengebundenen Verkehr be-
rücksichtigt.“ 

 
9. Im § 6 ist der Abs. 2 als Abs. 3 zu bezeichnen. 
 
10. Im § 6 ist folgender Abs. 4 anzufügen: 

„(4) Für Verbindlichkeiten des Gemeinde-
verbandes, die vor der Änderung dieser Verein-
barung entstanden sind, haften die Stadt Blu-
denz und die Gemeinden Bludesch, Thüringen, 
Ludesch, Nüziders, Nenzing, Schlins unterein-
ander zu gleichen Teilen. Für Verbindlichkei-
ten, die ab Inkrafttreten der Änderung dieser 
Vereinbarung entstehen, haften die Gemeinden 
untereinander im Verhältnis des Abs. 1.“ 

 
11. Im § 7 hat der Abs. 2 zu lauten: 

„(2) Ein Austritt durch einseitige Erklärung 
ist möglich. Innerhalb eines Zeitraumes von 
einem Jahr, gerechnet vom Inkrafttreten dieser 
Vereinbarung, ist ein solcher Austritt nur zum 
Ende einer Fahrplanperiode unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von neun Monaten mög-
lich. Die zur Wirksamkeit des Austrittes erfor-
derliche Änderung der Vereinbarung ist unver-
züglich zu beschließen.“  

 
12. Der § 8 hat zu lauten: 
 

„§ 8 
Inkrafttreten 

Die Änderung der Vereinbarung tritt mit 
Rechtswirksamkeit der Verordnung der Auf-
sichtsbehörde über die Genehmigung dieser Ver-
einbarung in Kraft.“ 
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14. 
Verordnung 

des Landeshauptmannes über eine  
Änderung der Tuberkulose-Reihenuntersuchungsverordnung 

 
Auf Grund des § 23 des Tuberkulosegesetzes, 

BGB1. Nr. 127/1968, in der Fassung BGBI. Nr. 
344/1993, wird verordnet: 

 
Die Verordnung des Landeshauptmannes über 

die Durchführung von Tuberkulose-Reihenunter-
suchungen (Tuberkulose-Reihenuntersuchungsver-
ordnung), LGB1.Nr. 29/1998, in der Fassung LGB1. 

Nr. 33/2003, wird wie folgt geändert: 
 

Dem § 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Abweichend davon sind Personen, die ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Bezirk Bludenz haben, 
von der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch zu un-
tersuchen.“ 
 

 
Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
 


